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Auftraggeber:
 

(nachfolgend Auftraggeber genannt)

Kundennummer: 

Der Auftraggeber schließt folgenden Ver-
sicherungsmaklervertrag mit der Firma:
Clemens Büttner Versicherungsmakler
Marktplatz 10, 96337 Ludwigsstadt
(nachfolgend Makler genannt)

1. Vertragsgegenstand

1.1 Der Versicherungsmakler übernimmt für
den Auftraggeber in erster Linie die Vermitt-
lung von Versicherungsverträgen zu gün-
stigen Bedingungen und Preisen. Daneben
erfolgt im Interesse des Auftraggebers die
Verwaltung und Betreuung von Versiche-
rungsverträgen. Der Makler verpflichtet sich
zur vollständigen Unterrichtung des Auftrag-
gebers.

1.2 Der Makler wird als unabhängiger Ver-
sicherungsvermittler tätig, ohne direkt oder
indirekt an einer oder mehreren Versiche-
rungsgesellschaften beteiligt zu sein. Er
nimmt folglich als wirtschaftlich unabhän-
giger Vertragspartner die Interessen des
Auftraggebers wahr.

2. Tätigkeitsumfang

2.1 Der Tätigkeitsbereich des Maklers er-
streckt sich auf sämtliche Dienstleistungen,
welche üblicherweise vom Versicherungs-
makler gegenüber dem Kunden erbracht
werden.

2.2 So umfasst der Tätigkeitsbereich insbe-
sondere die Vermittlung von gewerblichen
und privaten Versicherungsverträgen, die
Verwaltung und Betreuung der durch den
Makler vermittelten, aber auch der nicht
durch den Makler vermittelten Versiche-
rungsverträge, soweit letzteres ausdrük-
klich vereinbart wird, und die Verwaltung,
sowie die Unterstützung des Auftraggebers
bei vorzunehmenden Schadensregulierun-
gen.

Insbesondere obliegt es dem Makler auch,
dem Auftraggeber den zur Deckung seiner
Risiken erforderlichen Versicherungsschutz
zu beschaffen und den Auftraggeber in
diesem Zusammenhang zu beraten.

2.3 Der Makler berücksichtigt bei seiner Tä-
tigkeit nicht nur die vom Bundesamt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelas-
senen Versicherer, die eine Niederlassung
in der Bundesrepublik Deutschland unterhal-
ten und Vertragsbedingungen in deutscher
Sprache anbieten.

2.4 Eine Vermittlung von Versicherungen an
Direktversicherer oder Unternehmen, die
dem Makler keine Vergütung gewähren
(Courtagefreie Tarife, in die keine Provision
eingerechnet sind), werden vom Makler
nicht vermittelt. Falls der Auftraggeber eine
solche Vermittlung dennoch wünscht, hat
der Auftraggeber für diese Vermittlung ein
gesondertes, zwischen den Parteien im
Einzelfall zu vereinbarendes Entgelt zu lei-
sten.

2.5 Im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit
ist der Makler nicht verpflichtet rechtsbera-
tend tätig zu sein.

3. Vollmacht

Der Auftraggeber erteilt dem Makler in einer
gesonderten Urkunde, die als Anlage die-
sem Vertrag beigefügt ist, eine Maklervoll-
macht aus welcher sich die Vertretungsbe-
fugnisse des Maklers gegenüber den Ver-
sicherungsunternehmen ergeben.

4. Datenschutz

Der Makler verpflichtet sich, die von ihm im
Rahmen seiner Tätigkeit in Erfahrung ge-
brachten Kenntnisse , sowie die Kundenda-
ten, vertraulich zu behandeln und nur zum
Zwecke der Bearbeitung der Versicherungs-
angelegenheiten des Auftraggebers zu ver-
wenden. Der Auftraggeber willigt ein, dass
die vom Makler angesprochenen Versiche-
rer ggf. und im erforderlichen Umfang Daten,
die sich aus den Antragsunterlagen oder der
Vertragsdurchführung (Beiträge, Versiche-
rungsfälle, Risiko-/Vertragsveränderungen)
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung
des Risikos und zur Abwicklung der Rück-
versicherung, sowie an Ihren Fachverband
und andere Versicherer zur Beurteilung des
Risikos und der Ansprüche übermitteln.
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Er willigt ferner ein, dass diese Versicherer
ggf. und soweit dies der ordnungsgemäßen
Durchführung der Versicherungsangelegen-
heiten dient, allgemeine Vertrags-, Abrech-
nungs- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen ihrer Versicherungs-
gruppe führen und an den Makler weiterge-
ben. Gesundheitsdaten dürfen nur an Per-
sonen- und Rückversicherer übermittelt
werden; an den Makler dürfen sie nur wei-
tergegeben werden, soweit es zur Ver-
tragsgestaltung erforderlich ist.

Auf Wunsch werden dem Auftraggeber zu-
sätzliche Informationen zur Datenübermitt-
lung bekannt gegeben. Etwaige Benach-
richtigungen nach § 26, Abs. 1 BDSG sind
an den Makler zu richten.

5. Vertragsdauer

5.1 Dieser Vertrag wird ab dem 
zunächst für die Dauer eines Jahres abge-
schlossen.

5.2 Er verlängert sich nach Ablauf der Ver-
tragslaufzeit automatisch um ein weiteres
Jahr, wenn er nicht zuvor vom Auftraggeber
gekündigt worden ist.

5.3 Dieser Vertrag kann unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum
Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden.
Unberührt hiervon bleibt eine Kündigung aus
wichtigem Grund.

5.4 Die Kündigung hat schriftlich zu erfol-
gen.

6. Vergütung

Der Makler erhält als Vergütung für seine
Vermittlungstätigkeit eine Maklercourtage.
Die Maklercourtage wird von den Versiche-
rungsunternehmen entrichtet, eine darüber
hinaus gehende Vergütung wird nicht ge-
schuldet.

7. Haftung des Maklers

7.1 Die Haftung des Maklers ist im Falle ei-
ner leichten fahrlässiger Verletzung seiner
vertraglichen Verpflichtungen auf einen Be-
trag von 2.5 Mio. EUR je Schadensfall be-
grenzt. Bis zu dieser Summe hat der Makler
eine Vermögensschadenhaftpflichtversiche-
rung abgeschlossen.

7.2 Soweit im Einzelfall das Risiko eines hö-
heren Schadens besteht, hat der Auftrag-
geber die Möglichkeit, die Versicherungs-
summe der Haftpflichtversicherung des
Maklers auf eigene Kosten auf einen Betrag
zu erhöhen, der das übernommene Risiko
abdeckt. Der Makler ist nicht verpflichtet,
den Auftraggeber hierauf hinzuweisen, bzw.
ihm die Erhöhung der Versicherungssumme
zu empfehlen.

7.3 Die Schadensersatzansprüche aus dem
Maklervertrag verjähren in drei Jahren. Die
Verjährung beginnt drei Jahre nach Been-
digung des Maklerauftrags.

8. Schlussbestimmungen

8.1 Alle bisherigen Maklerverträge verlieren
durch diesen Maklerauftrag ihre Gültigkeit.

8.2 Änderungen oder Ergänzungen dieses
Vertrages bedürfen der Schriftform. Dieses
Formerfordernis kann nur durch eine schrift-
liche Vereinbarung aufgehoben werden.

8.3 Sollte eine Vorschrift dieses Vertrages
unwirksam sein oder durch die Rechts-
sprechung oder gesetzliche Regelungen
unwirksam werden, so hat dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur
Folge. Die nichtige Bestimmung ist vielmehr
durch eine Regelung zu ersetzen, die
diesem angestrebten Zweck am ehesten
entspricht.

Ludwigsstadt, 

Unterschrift Auftraggeber

Ludwigsstadt, 

Clemens Büttner Versicherungsmakler
vertreten durch den Geschäftsführer
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